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1. Haushaltssatzung des Bergischen Transportverbandes für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1.10.1979 (GV NRW, Seite 621), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 12.05.2009 (GV NRW, S. 298) in 
Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit 
gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung des Bergischen Transport - Verbandes (BTV) in der Sitzung am 
25.05.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:  
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Verbandes 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 647.500,00 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit  647.500,00 EUR
  
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   771.000,00 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  759.725,00 EUR
  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR  
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR  
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen. 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0,00 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 0,00 EUR 
festgesetzt. 



 

 
§ 6 

 
Eine Verbandsumlage ist im Haushaltsjahr 2010 nicht zu erheben. 
 

§ 7 
 
Die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen. Die Einzahlungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2010 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW i.V.m. § 75 Abs. 2 Satz 2 GO 
NRW dem Landrat des Oberbergischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 26. 
Mai 2010 angezeigt worden.  
 
Der Landrat hat mit Schreiben vom 18. Juni 2010, Geschäftszeichen 20/2/52, mitgeteilt, dass gegen den 
Haushaltsplan 2010 keine Bedenken bestehen und die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2010 
somit erfolgen kann. 
 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Gummersbach, den 16. Juli 2010 
 
gez. 
 
Ahus 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aushang 30.07.-06.08.2010 


